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Antragsformular Betreuungsgutscheine 

 

Das Antragsformular ist vollständig ausgefüllt, gut leserlich und unterschrieben spätestens 

2 Wochen vor Beginn der Betreuung mit den erforderlichen Beilagen den Sozialen Diensten 

Unterkulm einzureichen. Betreuungsgutscheine können nicht rückwirkend geltend gemacht 

werden. Es gilt das Eingangsdatum des vollständigen Antrages. Der Antrag muss für jedes 

Schuljahr bis am 31. Juli neu gestellt werden. 

 

 

Personalien der Eltern 
Geben Sie hier auch Ihre/n Partner/in an, der/die nicht Elternteil des Kindes ist (wenn Sie im gleichen Haushalt leben). 

 

 Person 1  Person 2 

Vorname    
  

 
 

Name    
  

 
 

Adresse     Person 2 ist nicht Vater/Mutter des Kindes 
  

 
 

PLZ/Ort    
  

 
 

Geburtsdatum    
  

 
 

E-Mail    
  

 
 

Telefon/Handy    
  

 
 

Beruf    

 

 

Personalien der Kinder 
Geben Sie die Kinder an, die familien- oder schulergänzend betreut werden. 

 

Vorname, Name  Geburtsdatum  
    

Vorname, Name  Geburtsdatum  
    

Vorname, Name  Geburtsdatum  

 

 

Sozialhilfe  Beziehen Sie wirtschaftliche Sozialhilfe?   Nein  Ja  
 

 Beziehen Sie Mutterschaftsbeihilfe?   Nein  Ja  
 

 Beziehen Sie Elternschaftsbeihilfe?   Nein  Ja 

 

 

Quellensteuer  Werden Sie quellenbesteuert?   Nein  Ja 
 

Falls ja, ist dem Gesuch die letzte Bescheinigung des steuerbaren Einkommens für quellenbesteuerte Personen beizulegen. 
 

 

Betreuungsbeiträge vom Arbeitgeber oder anderer Institutionen 
 

Erhalten Sie von Ihrem Arbeitgeber oder von anderen Institutionen Beiträge an die Kosten der Kinder-

betreuung? 

 

 Nein  Ja, von  
     

 
Beitrag pro 

Monat 
Fr. / Beitrag pro Jahr Fr. 
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Bargeldlose Überweisung 
 

Die Betreuungsgutscheine werden grundsätzlich bargeldlos an die Erziehungsberechtigten ausbezahlt. Eine Überweisung an 

Dritte erfolgt nur in Ausnahmefällen: Wirtschaftliche Sozialhilfe, begründeter Antrag durch die Betreuungsinstitution/Tages-

familienorganisation. Bitte geben Sie hier Ihre Kontoangaben an: 

 

IBAN  
  

Name, Ort Bank  
  

Kontoinhaber/in  

 

 

Meldepflicht und Einverständniserklärung 
 

Die Antragstellenden sind verpflichtet, Änderungen in Bezug auf das Einkommen oder den 

Betreuungsumfang umgehend den Sozialen Diensten Unterkulm zu melden. Dies gilt auch bei 

der Beendigung des Betreuungsverhältnisses sowie bei Wegzug aus der Gemeinde Unterkulm. 

Die Meldepflicht liegt in erster Linie bei den Erziehungsberechtigten. Ungerechtfertigte Bezüge 

von Betreuungsgutscheinen werden zurückgefordert. Mit der Unterschrift bestätigen Sie, dass 

dieses Gesuch vollständig und wahrheitsgetreu ausgefüllt ist. Gleichzeitig ermächtigen Sie die 

Gemeindeverwaltung Unterkulm, alle notwendigen Auskünfte zur Berechnung der 

Gutscheinhöhe bei den entsprechenden Stellen (inkl. Steuerämter) einzuholen, falls notwendig 

weitere Unterlagen einzufordern und das Steueramt über alle zugesprochenen 

Betreuungsgutscheine zu informieren. 

 

Ort und Datum 

 
 

 

Unterschriften der 

Erziehungsberechtigten 
 

 
 

Beilagen: 

 

 Betreuungsbestätigung Spielgruppe, Tagesfamilie, Kindertagesstätte, schulergänzende Tagesstrukturen oder Mittagstisch 

(offizielles Formular der Gemeinde Unterkulm pro Kind)  
 

 Letzte rechtskräftige Steuerveranlagung (nicht älter als zwei Jahre) 
 

 Letzte Bescheinigung des steuerbaren Einkommens für quellenbesteuerte Personen (nur wenn quellensteuerpflichtig) 
 

  Anschlussbestätigung Ausgleichskasse (nur wenn selbstständigerwerbend) 

 


